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schon! Klimaschutz und Verkehrswende statt Strafverfahren gegen Aktivistis!“. Vorgesehene 
Teilnehmerzahl ca. 100. Diese Versammlung hätte grundsätzlich seitens der 
Versammlungsbehörde durchgeführt werden können, wurde seitens des Veranstalters aber, da 
Anlass der Versammlungsanmeldung eine für den 24.01.2022 vorgesehene Verhandlung bzgl. 
eines Aktivisten beim Amtsgericht Kassel war, die aber auf den 03.06.2022 verschoben wurde, am 
21.01.2022 schriftlich abgesagt und sollte auf Anfang Juni 2022 verlegt werden, es erfolgte aber 
keine erneute Anmeldung und somit Durchführung der Versammlung. 
 

- Am 08.06.2022 wurde für Sonntag, den 19.06.2022 eine Versammlung (Fahrraddemo) bei der 
Stadt Kassel fristgemäß angemeldet, die von Kassel über die BAB A 49 und BAB A 7 nach 
Kaufungen (Landkreis Kassel) führen sollte. Thema: „Stiftswalddemo – keine A 44“. Vorgesehene 
Teilnehmerzahl ca. 200. Im Kooperationsgespräch zwischen der Versammlungsbehörde und dem 
Veranstalter konnte eine Alternativroute über Gemeinde-, Kreis- und Landstraßen festgelegt 
werden, die nicht über die Bundesautobahnen verlief, so dass die Versammlung zwar durchgeführt 
wurde, aber nicht unter Einbeziehung bzw. Nutzung der vorgenannten Bundesautobahnen. 

 
c) angezeigt, verboten und nicht durchgeführt 
 
Eine am 16.03.2022 ab 11:00 Uhr vorgesehene Versammlung (Lkw-Demo) mit Startpunkt vom sog. 
Autohof Lohfeldener Rüssel direkt an der BAB A 7 und mit geplantem Verlauf über BAB A7, A 49 und A 44 
wurde von der zuständigen Versammlungsbehörde der Gemeinde Lohfelden mit Verfügung vom 
16.03.2022 untersagt und somit nicht durchgeführt. Die Versammlung wurde nicht angemeldet, aber 
bundesweit (auch vorgesehen und zum Teil auch durchgeführt an anderen Orten in Deutschland) in 
sozialen Netzwerken (Whatsapp, Telegram, Facebook, TikTok, Instagram) angekündigt bzw. dort dazu 
aufgerufen. Vorgesehen war die Blockade der Autobahnen und Bundesstraßen (bundesweit) durch Lkw-
Fahrer. Hintergrund und somit Versammlungsthema war wohl der rasante und massive Anstieg der 
Spritpreise insbesondere nach Beginn des Angriffskrieges von Russland gegen die Ukraine und die damit 
einhergehende Existenzbedrohung der Lkw-Fahrer und der Speditionen bzw. Transportunternehmen 
(„Spritpreis-Demo“). Die Untersagung der Versammlung erfolgte im Wesentlichen aufgrund der nicht bzw. 
nicht rechtzeitig erfolgten Anmeldung (die Versammlungsbehörde erhielt erst am Versammlungstag gegen 
9:00 Uhr durch die zuständige Polizeiautobahnstation Kenntnis über diese Versammlung). 
 
d) angezeigt, verboten und dennoch durchgeführt 
 
Fehlanzeige. 
 
e) oder ohne Anzeige durchgeführt? 
 
Fehlanzeige. 
 
 
2. Falls zu 1. ja: 
 
a) Welche Behörden haben/hätten aus Anlass der Versammlung insoweit die Verkehrssicherungs- und 
Verkehrslenkungsmaßnahmen angeordnet? 
 
Die Autobahn GmbH des Bundes, Hessen Mobil 
 
b) Welche Behörden haben/hätten aus Anlass der Versammlung die Verkehrssicherungs- und 
Verkehrslenkungsmaßnahmen ausgeführt? 
 
Polizeibehörde (Landespolizei), Autobahnmeisterei der Autobahn GmbH des Bundes 
 
c) Welche Behörden haben/hätten auf welcher Grundlage die Kosten der angeordneten und ausgeführten 
Verkehrssicherungs- und Verkehrslenkungsmaßnahmen getragen? 
 
Jede Behörde trägt die eigenen Kosten selbst. 
 








